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Entlassmanagementmodelle
BGH bestätigt Zulässigkeit von Kooperationen

In der KU Gesundheitsmanagement 9/2013
wurde bereits ausführlich über die Vorgaben
und Umsetzung des Entlassmanagements
nach dem Versorgungsstrukturgesetz be-
richtet. Bereits im März diesen Jahres hat
sich der Bundesgerichtshof (BGH) erstmalig
mit der heftig umstrittenen Frage der Zuläs-
sigkeit der Einbindung von Apotheken in
Entlassmanagementmodelle beschäftigt
und die Kooperation einer Entlassmanage-
mentgesellschaft mit (Partner-)Apotheken
mit Urteil vom 13. März 2014 (I ZR 120/13) für
zulässig erklärt.

In dem der Entscheidung zu-
grunde liegenden wettbe-
werbsrechtlichen Rechtsstreit

ging es um die Kooperation einer
Apotheke mit der Patientenring
GmbH, an der neben der Unikli-
nik Freiburg drei Sanitätshäuser
als Gesellschafter beteiligt sind
und die im Rahmen des Entlass-
managements für Patienten tätig
wird. Die Patientenring GmbH
bietet Patienten der Universitäts-

klinik, deren Entlassung bevor-
steht, an, sie über ihre weitere
Behandlung und Versorgung zu
unterrichten, ihnen die nötige
sachliche Ausstattung zu be-
schaffen, sie bei der Benutzung
technischer Hilfsmittel anzulei-
ten und ihnen weitere Bera-
tungs- und Organisationshilfe zu
gewähren.

Um die weitere adäquate Versor-
gung im direkten Anschluss an
die stationäre Versorgung sicher
zu stellen, hat die Patientenring
GmbH mit einer Vielzahl von
Leistungserbringern, u. a. auch
mit mehreren Apotheken Koope-
rationsverträge geschlossen. Da-
bei kann grundsätzlich jede Apo-
theke Kooperationspartner der
Patientenring GmbH werden,
wenn sie die dafür geforderten
qualitativen und logistischen
Vorgaben zu erfüllen bereit sind.

Angebot an den Patienten
Wünscht der Patient die Ein-
schaltung der Patientenring
GmbH im Rahmen des Entlass-
managements und stellt sich

während der stationären Be-
handlung heraus, dass er im di-
rekten Anschluss an den Klinik-
aufenthalt weiterer Leistungen
bedarf – wie etwa im Bereich der
Hilfs-, Heil- oder Arzneimittelver-
sorgung, der pflegerischen Ver-
sorgung oder der Unterbringung
in einer stationären Einrichtung –
wird ihm das Angebot unterbrei-
tet, eine adäquate Anschlussver-
sorgung sicherzustellen.

In diesem Sinne stellt die Patien-
tenring GmbH nach Einwilligung
des Patienten bei entsprechen-
dem Medikamentenbedarf si-
cher, dass im Zeitpunkt des Über-
gangs von der stationären in die
ambulante Versorgung das ver-
ordnete Medikament über eine
Partnerapotheke oder auch
durch eine vom Patienten be-
stimmte andere Apotheke dem
Patienten ausgehändigt wird.

Dies geschieht entweder durch
Übergabe des Arzneimittels sei-
tens des Apothekenpersonals di-
rekt an den Patienten oder an das
Stationspersonal, wenn z. B. ei-
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ne Übergabe an den Patienten
aus medizinischen Gründen
nicht möglich ist. Das Originalre-
zept händigt dann der Patient bei
der Anlieferung der Medikamen-
te an den Mitarbeiter der (Koope-
rations-)Apotheke aus.

Die Unterlassungsklage
Wegen der Beteiligung an diesem
Modell hatte eine Freiburger
Apothekerin ihren Kollegen, der
Kooperationsapotheke der Pati-
entenring GmbH ist, auf Unter-
lassung verklagt. Sie sah in der
Kooperation eine nach § 11 Abs. 1
des Apothekengesetzes (ApoG)
unzulässige Absprache über die
Zuweisung von Verschreibun-
gen.

Nach § 11 Abs. 1 S. 1 ApoG dürfen
Erlaubnisinhaber und Personal
von Apotheken mit Ärzten oder
anderen Personen, die sich mit
der Behandlung von Krankhei-
ten befassen, keine Rechtsge-
schäfte vornehmen oder Abspra-
chen treffen, die eine bevorzugte
Lieferung bestimmter Arzneimit-
tel, die Zuführung von Patienten,
die Zuweisung von Verschrei-
bungen oder die Fertigung von
Arzneimitteln ohne volle Angabe
der Zusammensetzung zum Ge-
genstand haben. Das in § 11
Abs. 1 ApoG geregelte sog. Bevor-
zugungs- und Abspracheverbot
findet im Verhältnis zwischen
Apothekern und Ärzten bzw.
sonstigen Anbietern medizini-
scher Behandlungen Anwen-
dung.

Sinn und Zweck dieser Vorschrift
ist Trennung zwischen dem Be-
ruf des Arztes und dem Beruf des
Apothekers; Sie soll gewährleis-
ten, dass der Arzt sich bei der
Auswahl der Arzneimittel aus-
schließlich von fachlich-medizi-
nischen Gesichtspunkten und

seinem ärztlichen Gewissen lei-
ten lässt und der Apotheker die
ihm zugewiesene Kontrollfunkti-
on bei der Belieferung von Ver-
schreibungen sachlich und ei-
genverantwortlich wahrnimmt.

Zudem soll § 11 ApoG die Wahl-
freiheit des Patienten gewähr-
leisten. Ob die beanstandete Ver-
haltensweise „vom Wortlaut her
überhaupt“ von § 11 Abs. 1 ApoG
erfasst wird, hat der BGH be-
wusst offengelassen und klarge-
stellt, dass „das in § 11 Abs. 4
SGB V geregelte Versorgungsma-
nagement und das in § 39 Abs. 1
S. 4 bis 6 SGB V geregelte Ent-
lassmanagement eine einschrän-
kende Auslegung des § 11 Abs. 1
ApoG über das Verbot der Zuwei-
sung von Verschreibungen“ er-
fordert.

Begründung des BGH
Nach den Feststellungen des
BGH obliegt es den im Auftrag
der Krankenkassen handelnden
Krankenhäusern im Rahmen des
Entlassmanagements den Über-
gang in den nächsten Versor-
gungsbereich wie etwa die häus-
liche Krankenpflege oder die In-
anspruchnahme von Pflegeleis-
tungen nach dem SGB XI zu pla-
nen und zu organisieren und in
diesem Zusammenhang insbe-
sondere die weitere Versorgung
mit Heil- und Hilfsmitteln sowie
Medikamenten zu koordinieren.
Insoweit ist nach den Feststel-
lungen des BGH „der neueren
und spezielleren Regelung des
Entlassmanagements gegenüber
§ 11 Abs. 1 ApoG der Vorrang“ zu
gewähren.

Zur Begründung hat der BGH wie
folgt ausgeführt: „Dafür spricht
auch, dass ein reibungslos funk-
tionierendes Entlassmanage-

„Nach den Feststellungen des BGH obliegt es den
im Auftrag der Krankenkassen handelnden

Krankenhäusern im Rahmen des
Entlassmanagements den Übergang in den

nächsten Versorgungsbereich (…) nach dem SGB XI
zu planen und zu organisieren und

in diesem Zusammenhang insbesondere die
weitere Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln

sowie Medikamentenzu koordinieren.“

ment geeignet ist, Gesundheits-
gefahren abzuwehren, die sich
für die Patienten im Zusammen-
hang mit ihrer Entlassung aus
der Krankenhausbehandlung,
u. a. dadurch, dass die nachfol-
gend benötigten Medikamente
möglicherweise nicht sofort zur
Verfügung stehen, ergeben. Die-
sem Ziel kommt ein wesentlich
größeres Gewicht in der hier in
Rede stehenden Fallkonstellati-
on als der Durchsetzung des in
§ 11 Abs. 1 ApoG geregelten Ver-
bots zu, weil der Zweck dieser
Bestimmung vorliegend nicht
nennenswert beeinträchtigt
wird.“

Das berufsrechtliche
Verweisungsverbot
Der BGH hat mit gleicher Begrün-
dung auch einen Verstoß gegen
das berufsrechtliche Verwei-
sungsverbot verneint. § 12 der
Berufsordnung der Landesapo-
thekerkammer Baden-Württem-
berg untersagt Vereinbarungen,
Absprachen und Handlungen,
die die Zuführung von Patienten
oder die Zuweisung von Ver-
schreibungen zum Gegenstand
haben.

Anders als § 11 Abs. 1 S. 1 ApoG
verbietet die Berufsordnung der
Apotheker Vereinbarungen und
Absprachen unabhängig davon,
ob die Zuweisung durch einen
Arzt oder eine andere Person er-
folgt, die sich mit der Behand-
lung von Krankheiten befasst.

„Auch diese Vorschrift ist jedoch
aus den vorstehend im Zusam-
menhang mit § 11 Abs. 1 S. 1 ApoG

dargelegten Gründen nicht ge-
eignet, die aus den Bestimmun-
gen des SGB V über das Entlass-
management folgende Berechti-
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gung des Beklagten zu dem von
der Klägerin beanstandeten Ver-
halten entfallen zu lassen“, so
die BGH-Richter.

Diese Wertung dürfte auch auf
die (spiegelbildlichen) ärztli-
chen berufsrechtlichen Regelun-
gen, wie z. B. § 31 Abs. 2 Muster-
berufsordnung Ärzte (MBO-Ä) zu
übertragen sein, wonach Ärzte
ihren Patienten nicht ohne hin-
reichenden Grund bestimmte
Ärzte, Apotheken, Heil- und
Hilfsmittelerbringer oder sonsti-
ge Anbieter gesundheitlicher
Leistungen empfehlen oder an
diese verweisen dürfen.

Auch gegenüber dieser Rege-
lung, nach der gemäß der Recht-
sprechung der BGH nur unter ex-
trem engen Grenzen von Ärzten
Empfehlungen ausgesprochen
werden dürfen, genießen die
„neueren und spezielleren Rege-
lung des Entlassmanagements …
Vorrang“.

Andernfalls entstünde ein nicht
überbrückbarer Wertungswider-
spruch, da berufsrechtlich die
Empfehlung von Leistungser-
bringern und Kooperationen ver-
boten wäre, während sozial-
rechtlich die Etablierung eines
funktionierenden Entlassmana-
gements von den Krankenhäu-
sern gesetzlich gefordert wird.
Letzteres wäre aber ohne die Ein-
beziehung der Partnerbetriebe
der Entlassmanagementgesell-
schaft und damit einer Empfeh-
lung im Sinne der Rechtspre-
chung des BGH zu § 31 MBO-Ä
überhaupt nicht möglich.

Verweisung in
Einzelfällen zulässig
Zu beachten ist ferner, dass in
Einzelfällen eine Verweisung
oder Empfehlung an einen be-
stimmten Leistungserbringer
dann zulässig ist, wenn ein hin-
reichender Grund dafür besteht.
Nach der Rechtsprechung des
BGH kann auch die Qualität der
Versorgung im Einzelfall einen
hinreichenden Grund im Sinne
des § 31 MBO-Ä darstellen.

Danach muss die Verweisung an
einen bestimmten Hilfsmittelan-

bieter aus Sicht des behandeln-
den Arztes aufgrund der speziel-
len Bedürfnisse des einzelnen
Patienten besondere Vorteile in
der Versorgungsqualität bieten.
Die Kooperation im Rahmen ei-
nes Entlassmanagments zur Lö-
sung von Schnittstellenproble-
men beim Übergang von Versi-
cherten in die verschiedenen
Versorgungsbereiche und Sicher-
stellung der Anschlussversor-
gung dürfte einen solchen hin-
reichenden Grund im Sinne der
Rechtsprechung des BGH dar-
stellen.

Grenzen des
Entlassmanagements
Auch wenn sich der BGH in sei-
ner Entscheidung vom 13. März
2014 nicht mit § 31 MBO-Ä ausei-
nandersetzen musste, ist das
Spannungsverhältnis in dem
gleichen Sinne zu lösen: Gegen
die Tätigkeit von Entlassmanage-
mentgesellschaften bestehen
nur insoweit keine Einwände, so-
weit die Vorgaben zum Entlass-
und Versorgungsmanagement
eingehalten sind und die Inan-
spruchnahme der Leistungen der
Entlassmanagementgesellschaft
„dem Erfordernis des § 39 Abs. 1
S. 5 SGB V entsprechend mit Ein-
willigung des Versicherten er-
folgt“.

Zu den Grenzen eines nach § 39
Abs. 1 S. 4 bis 6 SGB V zulässigen
Entlassmanagements gehört, wie
vom BGH mehrfach betont, u. a.
die vorherige Einwilligung des
Patienten, der zunächst ord-
nungsgemäß aufgeklärt worden
sein muss, und – auch wenn der
BGH das nicht ausdrücklich ge-
fordert hat seine informierte Ein-
willigung in jedem Fall schriftlich
erklären sollte. Diese Aufklärung
umfasst natürlich auch die Auf-
klärung im Hinblick auf das dem
Patienten zustehende Wahlrecht,
das ihm unter allen zugelassenen
Leistungserbringern zusteht.

Insoweit muss gegenüber jedem
Patienten deutlich gemacht wer-
den, dass er bzw. seine Angehöri-
gen jederzeit berechtigt sind, ei-
nen bzw. mehrere dieser Leis-
tungserbringer mit der Erbrin-
gung der verordneten Leistungen
zu beauftragen.

Hier suchen  
Sie richtig!

Suchen Sie nicht irgendwo,  
suchen Sie nicht irgendwie.

Schreiben Sie Arztstellen da aus,  
wo Ärzte sind.

Beim Marburger Bund.

Mit der Marburger Bund Zeitung 
erreichen Sie über 112.000 angestellte 
Ärztinnen und Ärzte in ganz  
Deutschland.

Der Stellenmarkt bietet Krankenhäusern 
und Unternehmen, die Mediziner 
suchen, die ideale Plattform.

Informieren Sie sich!

Kontakt: 
MBZ-Anzeigenbüro Christine Kaffka
Telefon: 02204/961818
E-Mail: anzeigen@marburger-bund.de
www.marburger-bund.de/mbz
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Entscheidet sich der Patient
nach entsprechender Aufklärung
und Erklärung hingegen, das An-
gebot des Entlassmanagements
in Anspruch zu nehmen, beauf-
tragt er die Entlassmanagement-
gesellschaft ggf. mit der Auswahl
der erforderlichen und geeigne-
ten Leistungserbringer unter de-
ren Partnerbetrieben. Auf
Wunsch der Patienten über-

nimmt dann die Entlassgesell-
schaft die Koordination und die
Beschaffung der im Rahmen der
poststationären Versorgung be-
nötigten Leistungen.

Die Versicherten können selbst-
verständlich das Angebot auch
ablehnen und sich selbst um die
Beschaffung und Versorgung
kümmern und sicherstellen.

§ 39 Abs. 1 SGB V verpflichtet die
Krankenhäuser lediglich dazu,
ein „Entlassmanagement zur Lö-
sung von Problemen beim Über-
gang in die Versorgung nach der
Krankenhausbehandlung“ vor-
zuhalten und den Patienten an-
zubieten. Letztere sind aber we-
der verpflichtet, dies in An-
spruch zu nehmen noch hat der
Gesetzgeber die Krankenhäuser
verpflichtet, ein Entlassmanage-
ment unter Einbeziehung aller
Leistungserbringer zu etablie-
ren. Daher müssen die Kranken-
häuser weder mit mehreren Ent-
lassmanagementgesellschaften
kooperieren noch sind sie ver-
pflichtet, mit allen am Markt täti-
gen Leistungserbringern zusam-
menzuarbeiten.

Ausgliederung des
Entlassmanagements
Auch hat der BGH keine Beden-
ken gegen „die Ausgliederung
der operativen Durchführung
des Entlassmanagements auf ei-
nen externen privaten Anbieter“,

was gerade für die häufig von
Leistungserbringern des Home-
care-Marktes mit viel Engage-
ment etablierten Entlassmana-
gementmodelle eine gute Nach-
richt ist.

Klare Positionierung
Allerdings muss in jedem Fall ei-
ne klare Abgrenzung und Posi-
tionierung jeder Entlassmanage-

„§ 39 Abs. 1 SGB V verpflichtet die Krankenhäuser
lediglich dazu, ein ,Entlassmanagement zur

Lösung von Problemen beim Übergang
in die Versorgung nach der

Krankenhausbehandlung’ vorzuhalten
und den Patienten anzubieten.“

mentgesellschaft gegenüber rei-
nen „Zuweisern“, bei denen die
Verordnungen gegen Entgelt an
beteiligte Unternehmen weiter-
geleitet werden, erfolgen. Letzte-
res ist sicherlich kein Entlassma-
nagement im Sinne der §§ 11
Abs. 4, 39 Abs. 1 SGB V. Solche
Konstrukte würden vom BGH al-
ler Voraussicht nach als unzuläs-
sige Verweisung von Verschrei-
bungen qualifiziert werden, da
von ihnen eine erhebliche Beein-
trächtigung des Zuweisungsver-
bots ausgeht.

Aufgabe der Entlassmanage-
mentgesellschaften ist die Er-
bringung konkreter Koordinati-
onsleistungen, um den Übergang
des Patienten von der stationä-
ren in die ambulante Versorgung
sicherzustellen was sicherlich
mit einem hohen Arbeitsauf-
wand verbunden ist. Dass dieser
Aufwand auch vergütet werden
muss und darf, dürfte selbstver-
ständlich sein. Eine klare Ab-
grenzung ist jedoch gerade im
Hinblick auf das Zuweisungsver-
bot des § 128 Abs. 2 SGB V bzw.
der für Ärzte korrespondieren-
den Regelung des § 73 Abs. 7
SGB V oder des § 11 Abs. 1 ApoG
zwingend geboten.

Auch wenn der BGH es in den
Entscheidungsgründen nicht
ausdrücklich erwähnt hat, so
dürfte er zumindest als ein ge-
wichtiges Indiz gegen die Quali-

fizierung der Patientenring
GmbH als reinen „Zuweiser“ ge-
sprochen haben, dass es sich bei
der Patientenring GmbH nach
Überzeugung der Richter, trotz
Beteiligung der Klinik und der
drei Sanitätshäuser, um ein ei-
genständiges und neutrales Un-
ternehmen handelt.

Insoweit kann sicherlich konsta-
tiert werden, dass die Eigenstän-
digkeit und Neutralität der Ent-
lassmanagementgesellschaft ei-
nen relativ hohen Schutz gegen
wettbewerbsrechtliche Angriffe
von Konkurrenten bieten dürfte.

Entscheidung kein Freibrief
für Rezeptzuweisung
Zusammenfassend kann nur
dringend davor gewarnt werden,
die Entscheidung des BGH als
Freibrief für die Rezeptzuwei-
sung fehlzuinterpretieren. Eine
solche Fehlinterpretation würde
unweigerlich zu sozial- und ggf.
auch strafrechtlichen Problemen
führen.

Um von vornherein Probleme zu
vermeiden, sollte schon in der
Konzeptionsphase eines Entlass-
managementmodells darauf ge-
achtet werden die Entlassmana-
gementgesellschaft neutral zu
gestalten und die Strukturen und
Verfahrensabläufe mit größter
Sorgfalt zu konzipieren, um si-
cherzustellen, dass die im Gesetz
normierten Vorgaben auch tat-
sächlich in der Praxis umgesetzt
werden.

Sind diese Voraussetzungen er-
füllt, wird der „Grat zwischen
Entlassmanagement und verbo-
tener Kooperation“, über den in
der KU Gesundheitsmanagement
9/2013 berichtet wurde, wohl
eher zu einem breiten Weg für die
beteiligten Leistungserbringer.
Im Endeffekt bleiben aber noch
viele Fragen offen, die die Gerich-
te und letztendlich auch der Ge-
setzgeber erst in den kommenden
Jahren beantworten werden. $

Rechtsanwalt Peter Hartmann
Hartmann Rechtsanwälte

Am Brambusch 24
44536 Lünen
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